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Für die behandelten Einlagegrundstücke 
Flst.Nrn. 150/26, 179, 181, 185/3 und 
185/6 alle Gmkg. Reinhausen ist der 
Umlegungsplan nach § 66 BauGB am 
23. November 2021 unanfechtbar gewor-
den. Der Umlegungsplan tritt mit dieser 
Bekanntmachung für die beteiligten 
Besitzstände der Ordnungsnummern 2 
Teil 4, 14/1, 15 und 37 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
für den behandelten Teilbereich des 
Umlegungsgebiets der bisherige Rechts-
zustand durch den im Umlegungsplan 
enthaltenen neuen Rechtszustand 
(Grundstückseinteilung mit Regelung der 
Eigentums- und Rechtsverhältnisse) er-
setzt. Aus dem aus der Umlegungskarte 
und dem Umlegungsverzeichnis mit An-
lagen bestehenden Umlegungsplan geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen 
Änderungen hervor. Die neuen Grund-
stückszustände mit den im Umlegungs-
plan ausgewiesenen Eigentums- und 
Rechtsverhältnissen werden mit dieser 
Bekanntmachung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans schließt die 
Einweisung des neuen Eigentümers in 

Umlegung „Holzgartenstraße-Süd“

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans  
für den sog. Teilabschnitt 10 des Umlegungsgebiets  

(§ 71 Baugesetzbuch – BauGB) 

den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
ein. Die Berichtigung des Grundbuchs 
und des Liegenschaftskatasters wird 
durch die Stadt Regensburg, Umle-
gungsstelle, gemäß § 74 BauGB veran-
lasst.

Der in Kraft getretene Umlegungsplan 
für den Teilabschnitt 10 des Umlegungs-
gebiets kann bis zur Berichtigung des 
Grundbuchs während der Dienststunden 
bei der Stadt Regensburg, Bauord-
nungsamt, Abteilung Bodenordnung, 
Bodenverkehr und Wertermittlung, 
auf Zimmer Nummer 3.056 im Neuen 
Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, in 
93047 Regensburg, von jedem einge-
sehen werden, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der  
Unanfechtbarkeit des Zuteilungsplans 
kann innerhalb eines Monats, gerechnet 
vom Tag nach ihrer ortsüblichen Be-
kanntmachung, Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Regensburg, Bauordnungsamt, Abteilung 
Bodenordnung, Bodenverkehr und  
Wertermittlung, im Neuen Rathaus,  

D.-Martin-Luther-Str. 1, in 93047  
Regensburg, einzulegen. Er kann bei 
der Stadt Regensburg auch elektronisch 
mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur eines nach dem Vertrauensdien-
stegesetz (VDG) zertifizierten Anbieters 
versehen unter der Adresse poststelle@
Regensburg.de gestellt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein elektronisch eingelegter Rechts-
behelf muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach 
dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) 
zertifizierten Anbieters versehen sein. 
Eine elektronische Rechtsbehelfsein-
legung ohne qualifizierte elektronische 
Signatur ist unzulässig. Die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. 

Regensburg, den 24. November 2021

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Für das behandelte Einlagegrundstück 
Flst.Nr. 3642 Gmkg. Schwabelweis ist 
der Umlegungsplan nach § 66 BauGB 
am 09. November 2021 unanfechtbar ge-
worden. Der Umlegungsplan tritt mit die-
ser Bekanntmachung für die beteiligten 
Besitzstände der Ordnungsnummern 1 
Teil 1, 43/3, 43/4 und 43/5 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
für den behandelten Teilbereich des 
Umlegungsgebiets der bisherige Rechts-
zustand durch den im Umlegungsplan 
enthaltenen neuen Rechtszustand 
(Grundstückseinteilung mit Regelung der 
Eigentums- und Rechtsverhältnisse) er-
setzt. Aus dem aus der Umlegungskarte 
und dem Umlegungsverzeichnis mit An-
lagen bestehenden Umlegungsplan geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen 
Änderungen hervor. Die neuen Grund-
stückszustände mit den im Umlegungs-
plan ausgewiesenen Eigentums- und 
Rechtsverhältnissen werden mit dieser 
Bekanntmachung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den 

Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 
Die Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters wird durch 
die Stadt Regensburg, Umlegungsstelle, 
gemäß § 74 BauGB veranlasst.

Der in Kraft getretene Umlegungsplan 
für den Teilabschnitt 36 des Umlegungs-
gebiets kann bis zur Berichtigung des 
Grundbuchs während der Dienststunden 
bei der Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, Abteilung Bodenordnung, Boden-
verkehr und Wertermittlung, auf Zimmer 
Nummer 3.056 im Neuen Rathaus, 
Minoritenweg 4, in 93047 Regensburg, 
von jedem eingesehen werden, der ein 
berechtigtes Interesse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der  
Unanfechtbarkeit des Zuteilungsplans 
kann innerhalb eines Monats, gerechnet 
vom Tag nach ihrer ortsüblichen Be-
kanntmachung, Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt  
Regensburg, Bauordnungsamt, Abtei- 
lung Bodenordnung, Bodenverkehr  
und Wertermittlung, im Neuen Rathaus,  
D.-Martin-Luther-Str. 1, in 93047 Re-

Umlegung „Keilberg 2“

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans  
für den sog. Teilabschnitt 36 des Umlegungsgebiets  

(§ 71 Baugesetzbuch – BauGB) 

gensburg, einzulegen. Er kann bei der 
Stadt Regensburg auch elektronisch  
mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur eines nach dem Vertrauens- 
dienstegesetz (VDG) zertifizierten Anbie-
ters versehen unter der Adresse poststel-
le@Regensburg.de gestellt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein elektronisch eingelegter Rechts-
behelf muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach 
dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) 
zertifizierten Anbieters versehen sein. 
Eine elektronische Rechtsbehelfsein-
legung ohne qualifizierte elektronische 
Signatur ist unzulässig. Die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. 

Regensburg, den 9. November 2021

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Für die behandelten Einlagegrundstücke 
Flst.Nr. 1798/1 und 1806 Gmkg. Schwa-
belweis ist die Vorwegregelung nach § 76 
BauGB am 22. November 2021 unan-
fechtbar geworden. Der Umlegungsplan 
tritt mit dieser Bekanntmachung für die 
beteiligten Besitzstände der Ordnungs-
nummern 254 und 262/1 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB für 
den behandelten Teilbereich der Umle-
gung der bisherige Rechtszustand durch 
den in der Vorwegregelung enthaltenen 
neuen Rechtszustand (Grundstücksein-
teilung mit Regelung der Eigentums- und 
Rechtsverhältnisse) ersetzt. Aus dem aus 
der Karte und dem Verzeichnis mit Anla-
gen bestehenden Vorwegregelung geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen 
Änderungen hervor. Die neuen Grund-
stückszustände mit den in der Vorwegre-
gelung ausgewiesenen Eigentums- und 
Rechtsverhältnissen werden mit dieser 
Bekanntmachung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit der Vorwegregelung schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 

Umlegung „Keilberg 2“

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit der Vorwegregelung gemäß § 76 
BauGB die Einlagegrundstücke Flst.Nr. 1798/1 und 1806 Gmkg. Schwabelweis  

(§ 71 Baugesetzbuch – BauGB) 

Die Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters wird durch 
die Stadt Regensburg, Umlegungsstelle, 
gemäß § 74 BauGB veranlasst.

Die in Kraft getretene Vorwegregelung für 
die Einlagegrundstücke Flst.Nr. 1798/1 
und 1806 Gmkg. Schwabelweis des 
Umlegungsgebiets kann bis zur Berich-
tigung des Grundbuchs während der 
Dienststunden bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-
nung, Bodenverkehr und Wertermittlung, 
auf Zimmer Nummer 3.056 im Neuen 
Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, in 
93047 Regensburg, von jedem einge-
sehen werden, der ein berechtigtes 
Interesse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Zuteilungsplans kann 
innerhalb eines Monats, gerechnet vom 
Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntma-
chung, Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-
nung, Bodenverkehr und Wertermittlung, 
im Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-

Str. 1, in 93047 Regensburg, einzulegen. 
Er kann bei der Stadt Regensburg auch 
elektronisch mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach 
dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) 
zertifizierten Anbieters versehen unter 
der Adresse poststelle@Regensburg.de 
gestellt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein elektronisch eingelegter Rechtsbe-
helf muss mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur eines nach dem 
Vertrauensdienstegesetz (VDG) zertifi-
zierten Anbieters versehen sein. Eine 
elektronische Rechtsbehelfseinlegung 
ohne qualifizierte elektronische Signa-
tur ist unzulässig. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. 

Regensburg, den 22. November 2021

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Für das behandelte Einlagegrundstück 
Flst.Nr. 3635/1 Gmkg. Schwabelweis ist 
die Vorwegregelung nach § 76 BauGB 
am 22. November 2021 unanfechtbar 
geworden. Der Umlegungsplan tritt mit 
dieser Bekanntmachung für die betei-
ligten Besitzstände der Ordnungsnum-
mern 1 Teil 5, 22/2 und 22/3 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB für 
den behandelten Teilbereich der Umle-
gung der bisherige Rechtszustand durch 
den in der Vorwegregelung enthaltenen 
neuen Rechtszustand (Grundstücksein-
teilung mit Regelung der Eigentums- und 
Rechtsverhältnisse) ersetzt. Aus dem aus 
der Karte und dem Verzeichnis mit Anla-
gen bestehenden Vorwegregelung geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen 
Änderungen hervor. Die neuen Grund-
stückszustände mit den in der Vorwegre-
gelung ausgewiesenen Eigentums- und 
Rechtsverhältnissen werden mit dieser 
Bekanntmachung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit der Vorwegregelung schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 

Die Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters wird durch 
die Stadt Regensburg, Umlegungsstelle, 
gemäß § 74 BauGB veranlasst.

Die in Kraft getretene Vorwegregelung für 
das Einlagegrundstück Flst.Nr. 3635/1 
Gmkg. Schwabelweis des Umlegungs-
gebiets kann bis zur Berichtigung des 
Grundbuchs während der Dienststunden 
bei der Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, Abteilung Bodenordnung, Boden-
verkehr und Wertermittlung, auf Zimmer 
Nummer 3.056 im Neuen Rathaus, D.-
Martin-Luther-Str. 1, in 93047 Regens-
burg, von jedem eingesehen werden, der 
ein berechtigtes Interesse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Zuteilungsplans kann 
innerhalb eines Monats, gerechnet vom 
Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntma-
chung, Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-
nung, Bodenverkehr und Wertermittlung, 
im Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-
Str. 1, in 93047 Regensburg, einzulegen. 

Umlegung „Keilberg 2“

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit der Vorwegregelung gemäß § 76 
BauGB das Einlagegrundstück Flst.Nr. 3635/1 Gmkg. Schwabelweis  

(§ 71 Baugesetzbuch – BauGB) 

Er kann bei der Stadt Regensburg auch 
elektronisch mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach 
dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) 
zertifizierten Anbieters versehen unter 
der Adresse poststelle@Regensburg.de 
gestellt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein elektronisch eingelegter Rechts-
behelf muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach 
dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) 
zertifizierten Anbieters versehen sein. 
Eine elektronische Rechtsbehelfsein-
legung ohne qualifizierte elektronische 
Signatur ist unzulässig. Die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. 

Regensburg, den 22. November 2021
 
STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
21 E 109 – Bodenbelagsarbeiten DIN 
18365
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 25.11.2021

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
21 A 220 – Rahmenvereinbarung über die 
Lieferung von Arbeitskleidung
21 A 200 – Lieferung von Möbeln für die 
Aula der städtischen Berufsschule II

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

3. Verhandlungsvergabe mit Teilnah-
mewettbewerb nach UVgO
21 F 164.1 – Beschaffung einer Abfall-
App für die Nutzer*innen im Stadtgebiet 
Regensburg

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

4. Verhandlungsverfahren mit Teilnah-
mewettbewerb nach § 17 VgV
22 E 001 – Objektplanung Gebäude,  
Innenräume u. Freianlagen für die Gene-
ralsanierung Velodrom Regensburg

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de
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